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Darf § 216 StGB nur Tätern mit ausschließlich »hehren« Motiven zuerkannt werden?

(Aufsatz publiziert in Kriminalistik 8-9/06 S. 549-557)

Die Kannibalenfälle geben Anlass, darüber nachzudenken, ob es eine über die in den Strafnormen zum Ausdruck kommende generelle Sittenwidrigkeit hinausreichende Sittenwidrigkeit gibt, die eine vom Unrechtstatbestand her gegebene Privilegierung (Tötung auf Verlangen) oder das Grunddelikt (Totschlag) zu einem qualifizierten Delikt (Mord) »heraufstufen« kann.

Hans-Uwe Scharnweber

Das »Recht« - wenn es diesen Namen des »Richtigen« verdient und nicht kodifiziertes, von den mächtigsten Interessensgruppen einer Gemeinschaft durchgesetztes Unrecht ist, wie es z.B. die NS-Rassengesetzgebung und viele von den Nazis geschaffene Strafbestimmungen waren - hat als zentrale Aufgabe die Sicherung des Rechtsfriedens zur Ermöglichung eines relativ gedeihlichen Zusammenlebens der einzelnen Mitglieder des jeweiligen soziologischen Verbandes zum Ziel. Dieses Ziel gilt für alle Bereiche des Rechts als zentrale Aufgabe, besonders aber für den des Strafrechts. Das jeweilige Strafrecht dient der Durchsetzung der in der jeweiligen normsetzenden Gesellschaftsschicht als unverzichtbar angesehenen Verhaltensweisen. Das Strafrecht ist des Staates schärfstes Schwert zur Erzwingung von Rechtsfrieden. Aber um Rechtsfrieden zu bewirken, müssen Strafen nach materiellem Strafrecht, den Strafnormen des Strafgesetzbuches StGB und seiner Nebengesetze, und formellem Strafrecht, den Strafprozessvorschriften der Strafprozessordnung StPO und des Jugendgerichtsgesetzes JGG, »richtig«, dürfen z.B. nicht durch unerlaubte Verhörmethoden, insbesondere Folter, erpresst worden sein.

Wirklichkeitsnahes Strafrecht ist nicht unbedingt »appetitlich«. Wer sich mit dem Strafrecht befasst, nimmt oft Einblick in Abgründe menschlichen Verhaltens. Das gilt insbesondere für den Bereich der nach christlich-abend​län​discher Mythologie seit Kain und Abel ältesten Delikte der Welt: der Tötungs​de​l​ik​te. Und wer sich vor Mord und Totschlag fürchtet oder ekelt, dürfte nie die Bibel zur Hand nehmen! 
Solange Menschen in soziologischen Verbänden zusammenleben, gab es, gibt es und wird es immer als Abweichung vom jeweils sozial mehrheitlich gewünschten oder tolerierten Verhalten ir​gend​wie definierte Kriminalität geben, die selbst bei ähnlicher Kultur in den einzelnen Staaten völlig unterschiedlich ausfallen kann. Kriminalisiert wird Verhalten, das als im nicht mehr hinnehmbaren Bereich angesiedelt angesehen und demgemäß als so grob sittenwidrig eingestuft wird, dass darauf mit Gruppenzwang, insbesondere staatlichen Sanktionen des Strafrechts, reagiert werden müsse. Zur Erzwingung der Einhaltung grundlegender gesellschaftlicher Normen in einer pluralistischen Gesellschaft, zur Erzwingung von wenigstens angepasster Konformität an etablierte Normen muss geurteilt und oft auch gestraft wer​den; die Frage ist dann »nur« noch: wie? 

Das Instrumentarium dafür wurde durch eine jahrtausendealte, in mühseliger Kleinarbeit entwickelte und nie abgeschlossene Rechtskultur geschaffen, um letztlich in einem öffentlichen Verfahren das Nichtvorliegen oder Vorliegen einer Straftat festzustellen und gegebenenfalls in einem Beziehungsgeflecht verschiedener Paragraphen zu einem Schuldspruch mit meist einem Strafausspruch zu gelangen, durch den dem Angeklagten im richterlichen Bemühen um eine schuldangemessen »gerechte« Strafe ein Übel auferlegt wird: "Die Höhe der Strafe ist tat- und schuldangemessen.", behaupten die Richter oft in ihrer Urteilsbegründung. Doch daran können nicht selten berechtigte Zweifel bestehen! Was ist im Einzelfall eine „tat- und schuldangemessen“ »gerechte« Strafe, deren Zweck Vergeltung, Abschreckung, Prävention oder auch Besserung sein kann? Die Strafe ist stets ein „Griff ins Dunkel“, schrieb Anfang des vergangenen Jahrhunderts der berühmte Strafrechtslehrer Franz von Liszt.

Als Grundvoraussetzung für eine als »richtig« zu erkennende Strafe muss zunächst einmal in polizeilicher Ermittlungstätigkeit unter Leitung der Staatsanwaltschaft der zur Anklage zu bringende Lebenssachverhalt ausermittelt und zur Anklage gebracht werden. In einer öffentlichen Gerichtsverhandlung muss anschließend geklärt werden, ob der einer Anklage zugrunde liegende Sachverhalt wirklich so geschehen ist und welches Delikt als tatbestandsmäßig angesehen werden soll, wenn der letztlich festgestellte Lebenssachverhalt zur Aburteilung ansteht: Selbst wenn das zum Schluss des Prozesses verhängte Strafmaß im Großen und Ganzen »richtig« sein sollte, ist eine Strafe nach dem materiellem Strafrecht des StGB oder seiner Nebengesetze falsch, wenn aus einer falschen Strafnorm heraus in einem nach den Bestimmungen der StPO oder des JGG formell ansonsten rechtsfehlerfrei abge​wickelten Verfahren verurteilt und dabei auf das falsche Delikt erkannt wurde, wenn z.B. jemand wegen eines Diebstahls verurteilt wurde, obwohl er »nur« eine Hehlerei begangen hat! 

"Mord und Totschlag

dpa Lübeck - Weil Taxifahrer Volker Meerpahl nur wegen Totschlags verurteilt wurde, hob der Bundesgerichtshof das Urteil auf. Er hatte 1991 in Lübeck einen Stadtstreicher erschossen. Jetzt bekam er vom Landgericht elf Jahre Haft - wegen Mordes."  

(Hamburger Abendblatt 25.02.93)

Die Strafbarkeit eines Verhaltens ergibt sich aus einem manchmal komplizierten Zusammenwirken zwischen einzelnen Bestimmungen des Allgemeinen und des Besonderen Teiles des StGB oder des Nebenstrafrechts, wie z.B. dem Straßenverkehrsgesetz (dort z.B. § 21 StVG Fahren ohne Fahrerlaubnis), dem Betäubungsgsmittel-, dem Fernmeldegesetz, … 
Zur Überprüfung des zur Anklage gebrachten Lebenssachverhaltes muss die jeweilige materielle Strafnorm aus dem StGB oder den strafrechtlichen Nebengesetzen gesucht werden, in deren Tatbestand das Geschehen ab​strakt geschildert sein könnte, um dann, wenn in einem nach formellem Strafrecht ordnungsgemäß durchgeführten Verfahren ohne Verstoß gegen reine Verfahrensvorschriften und logische Denkgesetze alle in der gefundenen materiellen Strafnorm aufgeführten Tatbestandsmerkmale als erfüllt angesehen werden und zusätzlich die Schuld des Täters ebenfalls bejaht wird, im Urteil auf die in dem Paragraphen genannte und mit dem Urteilsausspruch zu konkretisierende Rechtsfolge erkennen zu können. Ohne Tatbestandsmäßigkeit kein Rechtsverstoß, ohne Schuld an einem tatbestandsmäßig bejahten Lebenssachverhalt keine Strafe! 
Und Strafe muss wegen des aus Art. 20 III Grundgesetz (GG) durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG) abgeleiteten Übermaßverbotes als Verfassungsgrundsatz nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz tat- und schuldangemessen sein! 

Meist gibt es zu einem bestimmten Lebenssachverhalt nur eine einzelne Strafbestimmung, die einschlägig sein könnte und deren Vorliegen dann tatbestandsmäßig überprüft wird. Sie erfasst den ganzen Lebenssachverhalt. Beispielhaft sei auf § 177 StGB Doppelehe verwiesen, eine Strafnorm, die vor kurzer Zeit nicht nur durch die Sportseiten der Boulevardpresse geisterte, als groß aufgemacht darauf hingewiesen wurde, dass der iranische Verteidiger des HSV, Mahdavikia, hier mit zwei (jeweils im Iran geheirateten) Frauen lebte (was eine Strafbarkeit nach § 177 StGB entfallen ließ, da im schiitischen Iran, wie auch in vielen sunnitisch geprägten Ländern, das Eingehen einer Vielehe zwar verpönt, aber rechtlich erlaubt ist). 

Um die Vielfalt des Lebens und die Verletzung eines bestimmten Schutzgutes strafrechtlich möglichst genau und differenziert zu erfassen, wurden vom Gesetzgeber in vielen Fällen hinsichtlich eines bestimmten Schutzgutes, z.B. des Lebens, mehrere Strafbestimmungen erlassen. So weist das deutsche Strafrecht – im Gegensatz z.B. zum angelsächsischen Recht – sehr differenzierte Tötungsdelikte aus. Um bei der Be- und Aburteilung eines Falles die richtige Strafbestimmung anzuwenden, damit das Urteil nicht hinterher wegen Verstoßes gegen das materielle Recht angreifbar ist, muss sehr sorgfältig geprüft werden, wie der angeklagte Lebenssachverhalt wirklich war und unter welche Strafbestimmung er letztlich „subsumiert“ werden kann: welche eventuell spezielle Strafvorschrift ist einschlägig, welche Tatbestandsmerkmale enthält sie und sind die alle erfüllt?

Gibt es zu einem bestimmten Lebenssachverhalt mehrere tatbestandlich ähnlich gefasste Delikte, so ist eines das Grunddelikt. Im Falle der Tötungsdelikte ist das § 212 StGB Totschlag mit dem gesetzlichen Tatbestand: „Wer einen Menschen tötet, …“ Um zu einem „tat- und schuldangemessenen“ Strafausspruch zu gelangen, wurden im Bereich der Tötungsdelikte über den § 212 StGB hinaus weitere Strafbestimmungen mit einem jeweils eigenen Tatbestand erlassen, deren jeweiliger Straftatbestand gegenüber dem des § 212 StGB mindestens ein weiteres Tatbestandsmerkmal enthalten muss, mit dem er sich von der als Grunddelikt angesehenen Strafnorm unterscheidet Es kann auch ein schuldsteigerndes Merkmal hinzukommen. 
In dieser »genauer« gefassten Strafbestimmung ist der Tat​bestand des Grunddeliktes voll enthalten, es kommt aber noch mindestens ein weiterer, das Unrecht des Tatbestandes oder die Schuld steigernder Umstand hinzu. 

Gegenüber dem Grunddelikt treten bei Qualifizierung und Privile​gie​rungXE "Privile​gie​rung" also noch besondere Umstände hinzu, die über den relativ weit zu sehenden »Normalfall« einer Tötung moralisch »negativ« (dann Qualifizierung) oder »positiv« (dann Privilegierung) hinausreichen. Diese Delikte sind meist im Tat​be​stand spezieller ausgestaltet als das Grunddelikt, um der beson​deren Tätersituation dieses qualifizierten oder privilegierten Deliktes gerecht werden zu können. Ist entweder eine qualifizierende oder eine privilegierende Norm einschlägig, ergibt sich daraus ein deliktischer Quantensprung. 

Man spricht darum in dem Verhältnis der spezielleren Norm zu dem jeweiligen Grunddelikt von einer "SpezialitätXE "Spezialität"", die bewirkt, dass eine einschlägige spezielle gesetzliche Bestimmung die Anwendung einer allgemeiner gehaltenen Bestimmung ausschließt: Wenn auf Mord erkannt wird, kann nicht gleichzeitig Totschlag gegeben sein – und dessen wesentlich geringere Strafdrohung kann der Urteilsfindung nicht zu Grunde gelegt werden! 

Es kann kein „Sowohl – Als auch“ von Privilegierung und Qualifizierung zueinander oder zum Grunddelikt geben, wenn das Grunddelikt den abzuurteilenden Lebenssachverhalt nicht voll erfasst. Es ist kein täterbezogener Lebenssachverhalt denkbar, der zu seiner Aus- und Aburteilung sowohl die Anwendung einer das Grunddelikt qualifizierenden Norm mit ihrer gegenüber dem Grunddelikt gesteigerten Strafdrohung wie auch die Anwendung einer das Grunddelikt privilegierenden Norm mit ihrer verminderten Strafdrohung möglich macht: Entweder handelt der Täter mit einer vorwerfbar geringeren Schuld als in einem »Normalfall« eines Totschlags und wird darum in der Strafdrohung gegenüber einem angenommenen Totschlagsdelikt als Grunddelikt privilegiert, oder seine Schuld wird gegenüber dem »Normalfall« eines Totschlags als gravierender erachtet und es droht ihm deswegen eine lebenslange Haft. Beides gleichzeitig geht nicht! 

Liegt keine privilegierende Strafnorm vor, die tatbestandlich die Möglichkeit eröffnet, das durchaus verständliche Handeln eines Täters unter dieser privilegierenden Norm milder als in dem Grunddelikt angeordnet abzuurteilen, kann nur mit einer Strafe am untersten Rand des für das Grunddelikt vorgesehenen Strafrahmens geholfen werden.

Bei den Straftaten gegen das Leben gibt es sowohl qualifizierende wie auch (nach der Abschaffung des § 217 StGB Kindstötung 1998 jetzt nur noch) ein privilegierendes Delikt. Die schwereren, "qualifizierenden" Delikte ge​genüber dem einfachen Totschlag sind § 211 StGB Mord und § 220 a StGB Völ​ker​​mord: es muss zu dem Grundtatbestand des § 212 StGB, der (wegen der Regelung des § 15 StGB in dem Tatbestand des Totschlagsparagraphen nicht mehr ausdrücklich genannten: vorsätzlichen) Tötung eines (ebenfalls nicht genannten aber gemeinten: anderen) Menschen, noch mindestens eines der in § 211 II StGB abschließend aufgezählten, enumerativ angeführten Mordqualifikationsmerkmale hinzukommen, um zu dem deliktischen Quantensprung der Annahme von Mord mit der Folge einer nicht mehr nur zeitlich begrenzten Freiheitsstrafe zu führen. 

Die verbliebene einzige Privilegierung gegenüber dem Grunddelikt Totschlag stellt § 216 StGB Tötung auf Verlangen dar. Diese Privilegierung ist (wegen der seelischen Konfliktlage des Täters oder des Todesverlangens des Opfers oder aus der Kombination beider Motive heraus?) für »durchaus verständliche Normalfälle« einer Tötung auf Verlangen geschaffen worden, die mit einem von uns »Normalos« oft durchaus nachvollziehbaren Impetus vorgenommen werden, dem wir, wenn wir uns nicht religiös zu sehr gebunden fühlen, unsere – vielleicht sogar: anerkennende - Achtung („Hätte auch ich den Mut gehabt, so zu handeln und dem Sterbewilligen oder bereits Sterbenden über die Schwelle vom Leben zum von den Theologen behaupteten ewigen Leben hinweggeholfen?“) in vielen Fällen durchaus nicht versagen. Allen dieser Privilegierung unterfallenden Fällen ist gemeinsam, dass das spätere Opfer auf den Willen des Täters einwirkt, die vom Opfer ersehnte Tötung - endlich! - vorzunehmen. 
Liegt keine solche ausdrückliche Einwirkung des Opfers auf den Willen des Täters vor, wird von der Rechtsprechung bisher als einzig einschlägige Rechtsnorm das Grunddelikt Totschlag als gegeben angesehen, selbst wenn der Täter aus noch so verständlichen und überaus humanen(!) Motiven handelte. Ein dieses strafrechtliche Dilemma illustrierender Fall: Ein Mann hatte sich nach mehreren Schicksalsschlägen, u.a. einer nach einem Unfall zugezogenen Querschnittslähmung, mit einer Schrotflinte zu erschießen versucht, sich dabei aber »nur« das halbe Gesicht und Teile des Schädels weggeschossen. Sein 19-jähriger Sohn fand ihn halbtot. „Mein Vater war zwischen Himmel und Erde. Er konnte nicht mehr auf die Erde zurück, war aber auch noch nicht im Himmel. Ich musste als sein Handlanger seine Tat vollenden.“, gab der Sohn als sein Motiv dafür an, dass er seinen Vater mit dem neben dem Sterbenden liegenden Gewehr aus Mitleid »zu Ende« erschossen hatte. Ein Pathologe sagte vor Gericht, dass der Schwerverletzte auch sonst innerhalb der nächsten Stunden gestorben wäre. „Das Ausmaß der menschlichen Tragödie ist so groß, dass man die Schuld fast vernachlässigen möchte“, sagte Richter Schmidhuber. Seine Kammer verurteilte den Abiturienten wegen Totschlags an der untersten Grenze der sich aus § 212 StGB ergebenden Straffolge zu einer Jugendstrafe von einem Jahr auf Bewährung. Es wäre abzuwarten gewesen, ob die Staatsanwaltschaft Rechtsmittel eingelegt hätte, wenn die Kammer unter Anleitung des Vorsitzenden Richters wenigstens eine Tötung auf Verlangen angenommen und den mit seinem halbtoten Vater mitleidenden Sohn nur aus § 216 StGB heraus verurteilt hätte, indem durch Auslegung das in § 216 StGB geforderte Tatbestandsmerkmal des ausdrücklichen und ernstlichen Verlangens des daraufhin Getöteten durch konkludentes Handeln des Vaters durch den Versuch der Selbsttötung als gegeben angenommen worden wäre! (Aber konkludentes Handeln bei § 216 gegebenenfalls anzunehmen scheint eine von juristischer Phantasie getragene Konstruktion zu sein, die bisher nicht zu denken oder anzuwenden gewagt wurde.) Die Kammer tat es - leider! - nicht und hielt sich streng an den Wortlaut des § 216 StGB. Sie verurteilte aus § 212 StGB Totschlag heraus, weil der Vater in der Situation nicht mehr ein „ausdrückliches und ernstliches Verlangen“ an seinen Sohn verbalisiert hatte; er konnte es nicht mehr. Und eine zuvor für den Fall des (von ihm gar nicht in Erwägung gezogenen!) möglichen Scheiterns schriftlich abgefasste Bitte, ihn - ihm helfend - zu erlösen, hatte er nicht hinterlassen, weil er als Jäger oder Schütze nicht mit einem Fehlschlag seines auf seine Selbsttötung mit seinem Gewehr abzielenden Handelns gerechnet hatte. So wurde der tapfere Sohn mit der mildest möglichen Strafe unangemessen hoch bestraft, weil kein ausdrückliches und ernstliches Verlangen des daraufhin Getöteten vorgelegen hat und die Kammer- mir unverständlicherweise - keinen Gebrauch von der Regelung des § 60 StGB Absehen von Strafe gemacht hat, obwohl sich dessen Anwendung geradezu aufdrängt, denn in dieser Strafnorm wird bestimmt: „Das Gericht sieht von Strafe ab, wenn die Folgen der Tat, die den Täter getroffen haben, so schwer sind, daß die Verhängung einer Strafe offensichtlich verfehlt wäre. Dies gilt nicht, wenn der Täter für die Tat eine Freiheitsstrafe von mehr als einen Jahr verwirkt hat.“ § 60 StGB ist mehr als eine der üblichen »Kann-Vorschriften« und es wird in dieser Norm nicht Bezug auf den Strafrahmen, sondern auf den Strafausspruch von „mehr als einem Jahr“ genommen. Damit hätte man dem seinen Vater erlöst habenden Sohn ohne weiteres helfen können, im Bemühen um ein tat- und schuldangemessenes Urteil (nach meiner individuellen Wertung) sogar helfen müssen! Mit Goethe („Der Gott und die Bajadere“) lässt sich sagen: Soll ein Richter „strafen oder schonen, muss er Menschen menschlich sehen“.

Im Fall des Kannibalen von Rotenburg hat aber – im Gegensatz zu dem Fall der »Nachhilfe« wegen einer zunächst nur Versuch gebliebenen Selbsttötung - das spätere Opfer eindeutig nachweisbar seinen Todeswunsch bis zur völligen Vernichtung seines Leichnams durch Verspeisen durch seine Annonce im Internet an den von ihm dringlich gesuchten Täter gerichtet und wohl auch auf den vom Täter gedrehten Videos wiederholt.
Das gesetzgeberische und sich nun in der am Verfassungsgrundsatz der Verhältnismäßigkeit orientierenden Rechtsfindung auswirkende Problem besteht im Fall des Kannibalen von Rotenburg darin, dass § 216 StGB sicher nicht mit Blick auf für normal veranlagte Menschen nicht mehr nachvollziehbare bizarre »Ausnahmefälle« formuliert worden ist, an die im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens wohl niemand gedacht hat. 
Richter haben sich bei ihrer Arbeit (zunächst) an den Wortlaut der Gesetze zu halten, und der Wortlaut ist im Falle des § 216 StGB ganz eindeutig. Er nennt nur ein einziges zu überprüfendes, objektiv feststellbares Tatbestandsmerkmal. Als Tatbestand wird nur angegeben und damit für die Anwendung der gegenüber einem Totschlag privilegierenden Norm vorausgesetzt: „Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden, …“

Der Wortlaut des § 216 StGB eröffnet nach hier vertretener Ansicht keine Möglichkeit zu einer auf weitere subjektive Momente der Motivationslage des Täters abstellenden einschränkenden wörtlichen Auslegung. Hätte der Bundesgerichtshof (BGH) eine der vielen anderen Auslegungsmöglichkeiten
 wählen wollen, um dem „Kannibalen von Rotenburg“ das Privileg einer Bestrafung aus § 216 StGB zu verweigern, so hätte er sich – jedenfalls nach hier vertretener Auffassung - in seiner Urteilsbegründung damit auseinandersetzen müssen! Da er das nicht getan hat, gilt die wörtliche Interpretation der vom Gesetzgeber vorgegeben Formulierung. Und die stellt kein(!) - den Tatbestand über den Wortlaut hinaus weiter einschränkendes - zusätzliches »achtenswertes« subjektives Motivationserfordernis bezüglich des Täterhandelns auf, von dem ein später zu privilegierender Täter erfüllt sein müsse, wenn er sich durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten zur Tötung bestimmen lasse. 

Bei der Aburteilung des „Kannibalen von Rotenburg“, dessen strafjuristische Aufarbeitung den Anstoß für diese vorliegende rechtskritische Auseinandersetzung gab, stellte sich das Problem: Gelten für »durchaus verständliche Normalfälle« geschaffene gesetzliche Regelungen auch für von normal veranlagten Menschen nicht mehr nachvollziehbare bizarre »Ausnahmefälle«, oder, ganz konkret: Gibt es eine über die in den Strafnormen zum Ausdruck kommende generelle Sittenwidrigkeit hinausreichende Sittenwidrigkeit, die eine vom Unrechtstatbestand her gegebene Privilegierung (Tötung auf Verlangen) oder das Grunddelikt (Totschlag) zu einem qualifizierten Delikt (Mord) »heraufstufen« kann?

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hatte sowohl in der Anklage- wie in ihrer Revisionsschrift drei Mordmerkmale als verwirklicht angesehen: Nach ihrer Überzeugung tötete Meiwes sein Opfer zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus niederen Beweggründen sowie zur Ermöglichung einer anderen Straftat, nämlich der Störung der Totenruhe. Er habe sich mit dem Schlachten eines Menschen eine Art „Kopf-Kino“ erschaffen wollen, um dieses später bei der Selbstbefriedigung einzusetzen. 

Auch die Verteidigung ging in die Revision und verlangte statt der Verurteilung aus § 212 StGB Totschlag eine Verurteilung aus § 216 StGB Tötung auf Verlangen. 

Grundsätzlich gilt der Wortlaut einer gesetzlichen Regelung, wenn deren Voraussetzungen gegeben sind, für alle dieser Regelung unterfallenden Fälle! Manchmal aber versuchen Richter durch die Auslegung einer Norm deren Geltung eine besondere (von ihnen gewünschte, aus subjektiv empfundenen Billigkeitsgründen heraus als angemessen erachtete) Richtung zu geben. Diesen Weg einer die vom Gesetzgeber an sich gewollte Privilegierung einschränkenden Interpretation des § 216 StGB hat der durch die Revision der Staatsanwaltschaft nunmehr mit dem Fall befasste BGH in Strafsachen aber in diesem Fall nicht zu gehen versucht. Der BGH lässt in seinem Urteil ein Durchgreifen des § 216 StGB Tötung auf Verlangen nicht gelten und führt dazu in der Begründung mit Verweis auf vom ihm nur fundstellenmäßig angegebene Strafrechtsliteratur aus: „Die Kammer hat rechtsfehlerfrei die Voraussetzungen für eine Tötung auf Verlangen (§ 216 Abs. 1 StGB) verneint, weil das Verlangen des Opfers für den Angeklagten bereits nicht handlungsleitend war. Das wäre aber erforderlich gewesen.“ Aufgrund dieser »strammen Behauptung« kam der BGH zu dem Ergebnis der staatsanwaltschaftlichen Revisionsschrift und verwies den Fall zur erneuten Verhandlung an eine als Schwurgericht zuständige Strafkammer des Landgerichts Frankfurt, weil er mehrere Mordqualifikationsmerkmale als möglicherweise gegeben ansieht. Da kommen in Betracht: a) „aus niedrigen Beweggründen“ wegen der vom BGH so gesehenen und gewerteten Herabwürdigung des Opfers "aus abartiger, triebhafter Eigensucht", b) „zur Befriedigung des Geschlechtstriebes“, weil der Täter alles so vorbereitet habe, dass er zwar nicht während der Tötung sexuell erregt werde, sich aber hinterher beim Betrachten der Videos in diesen Zustand versetzen könne und wolle, so dass eine "sehr enge Verknüpfung zwischen den Schlachtfantasien mit sexuellen Handlungen" angenommen werden könnte - was aber schon sehr nahe an einen nicht zulässigen „dolus subsequens“ heranreicht und nach historischer Auslegung wohl auch dem Sinn dieses Mordmerkmales widerspricht, das geschaffen wurde, als es noch keine allgemein zugängliche Reproduktionsmöglichkeit für das nachträgliche Betrachten gegeben hat -, und c) „zur Ermöglichung einer Straftat“, wobei der BGH § 131 StGB Verherrlichende oder verharmlosende Gewaltdarstellung und das Verbreiten von gewalt- oder tierpornographischer Schriften gemäß § 184 a (n. F.) StGB als möglicherweise einschlägig ansieht: „Die in dem Handeln des Angeklagten zum Ausdruck gebrachte Missachtung gegenüber der Würde des Menschen als solcher und die geplante Verwendung des Videos oder seiner Derivate zur Darbietung im Internet oder gegenüber anderen Schlachtwilligen legen dies bezüglich § 131 StGB nahe. Die Erörterung des Tatbestandes der Verbreitung gewaltpornographischer Schriften drängt sich im Hinblick auf den im Urteil durchgehend zum Ausdruck gebrachten sexuellen Bezug des Schlachtungsvorgangs auf.“ Als weitere ermöglichte Straftat wird durch das Schlachten eines Menschen eine Störung der Totenruhe gemäß § 168 StGB durch „beschimpfenden Unfug“ an der Leiche als möglicherweise einschlägig erachtet. Der BGH führt aus: „Nach § 168 StGB wird u. a. derjenige bestraft, der an dem Körper oder an Teilen des Körpers eines verstorbenen Menschen ’beschimpfenden Unfug’ verübt. Der Angeklagte hat sein Opfer getötet, um es nach dem Todeseintritt zu schlachten. Das Schlachten stellt eine andere Straftat, nämlich eine Störung der Totenruhe (§ 168 Abs. 1, 2. Alt. StGB), dar. Der Angeklagte wollte an dem Körper eines verstorbenen Menschen beschimpfenden Unfug verüben und hat B. zu diesem Zwecke getötet. In der Rechtsprechung und in der Literatur wird ’Unfug’ als ’grobe Ungebühr’ oder als eine rohe Gesinnung zeigende, grob ungehörige Handlung definiert. Dass das Schlachten, d.h. Ausweiden und Zerlegen, eines getöteten Menschen vor laufender Kamera, dessen körperliche Beschaffenheit dabei auch noch zumindest zum Teil herabsetzend kommentiert wird, eine grob ungehörige, eine rohe Gesinnung zeigende bzw. eine grob ungebührliche Handlung darstellt, bedarf keiner näheren Erläuterung. Nach dem Wortlaut des Gesetzes muss hinzukommen, dass die geschilderte Behandlung ’beschimpfend’, also höhnend oder herabsetzend ist. Wann dies der Fall ist, richtet sich danach, welches Rechtsgut durch die Vorschrift geschützt wird. Zutreffend werden vornehmlich zwei Rechtsgüter als von § 168 Abs. 1, 2. Alt. StGB geschützt angesehen: das Pietätsgefühl der Allgemeinheit und der postmortale Persönlichkeitsschutz des Toten.“ Der (auch) bezweckte Schutz des öffentlichen Friedens wird durch die systematische Verankerung der Strafnorm im Kontext der dem Schutz des öffentlichen Friedens dienenden anderen Strafnormen als ein in diesem Fall einschlägiges Rechtsgut der Allgemeinheit gesehen. „Anderenfalls wäre § 168 Abs. 1, 2. Alt. StGB eher als eine Art ’tätliches’ Verunglimpfen des Andenkens Verstorbener im Abschnitt über die Beleidigungsdelikte einzuordnen gewesen.“ Es komme darauf an, „ob der Täter dem Menschsein seine Verachtung bezeigen bzw. die Menschenwürde als Rechtsgut an sich missachten will. Denn die Vorstellungen der Allgemeinheit hinsichtlich des Umgangs mit Toten gründen letztlich in dem Bewusstsein der jedem Menschen zukommenden und über den Tod hinauswirkenden Würde. Die Würde des Menschen verbietet es, ihn einer Behandlung auszusetzen, die seine Subjektsqualität prinzipiell in Frage stellt. Menschenwürde in diesem Sinne ist nicht nur die individuelle Würde der jeweiligen Person, sondern die Würde des Menschen als Gattungswesen. Im Bewusstsein der Allgemeinheit stellt aber das Schlachten eines Menschen vor laufender Kamera, womöglich gar, um Material für spätere sexuelle Handlungen zu gewinnen, eine menschenunwürdige Behandlung dar, die die Würde des Menschen als Gattungswesen missachtet. Ob der Angeklagte hier gegenüber dem Opfer seine Verachtung bezeigen wollte, oder ob - wie die Kammer meint - das Einverständnis des Tatopfers den beschimpfenden Charakter im Hinblick auf seinen postmortalen Achtungsan​spruch entfallen lässt, kann daher genauso dahinstehen, wie die Frage, ob das Einverständnis des Getöteten überhaupt wirksam war und ob der Angeklagte eine eventuelle Unwirksamkeit erkennen konnte. Jedenfalls war das Einverständnis des Opfers nicht geeignet, die Tatbestandsmäßigkeit auch hinsichtlich des geschützten Rechtsguts der Allgemeinheit entfallen zu lassen, da das Opfer hierüber, was aber erforderlich gewesen wäre, nicht verfügen konnte. Sind mehrere Rechtsgüter, die einen einwilligungsfähig, die anderen nicht, durch eine Strafnorm geschützt, so könnte ein Einverständnis allenfalls dann die Tatbestandsmäßigkeit bzw. eine Einwilligung allenfalls dann die Rechtswidrigkeit entfallen lassen, wenn das nichteinwilligungsfähige Rechtsgut so unbedeutend erscheint, dass es außer Betracht bleiben dürfte. Das ist hier aber hinsichtlich des Pietätsgefühls der Allgemeinheit, welches im Hinblick auf die systematische Einordnung der Norm sogar eher als vorrangig angesehen werden kann, nicht der Fall. Die Strafkammer hat sich - auf der Grundlage ihrer unzutreffenden rechtlichen Bewertung, dass das Einverständnis des Tatopfers die Verletzung seines postmortalen Achtungsanspruchs hindere und damit dem Handeln des Angeklagten insgesamt den beschimpfenden Charakter nehme - nicht damit auseinandergesetzt, dass der beschimpfende Charakter seines Handelns jedenfalls gegenüber dem weiteren Rechtsgut der Allgemeinheit unberührt bleibt und sich der Angeklagte auch dessen bewusst war. Nach den Feststellungen sollten das Video bzw. dessen Derivate auch anderen Personen zugänglich gemacht werden. Es liegt auch nahe, dass der Angeklagte bei der Tötung wusste, dass er durch sein nachfolgendes Handeln das Pietätsgefühl der Allgemeinheit verletzen würde. Er ging ausweislich der Urteilsgründe selbst davon aus, dass das Schlachten und Verzehren von Menschenfleisch gegen ein gesellschaftliches Tabu verstößt. Danach war er sich der für den Unrechtsvorwurf relevanten Umstände bewusst und hat sich über die von ihm erkannten Grenzen bewusst hinweggesetzt. Seine für sich selbst möglicherweise vorgenommene anderweitige Bewertung stellt demgegenüber nur einen unbeachtlichen Subsumtions​irrtum dar. Schon deshalb hat das Landgericht das Mordmerkmal der Tötung, um eine andere Straftat zu ermöglichen, rechtsfehlerhaft verneint.“
Mit dem eventuellem Nicht-(!)/Gegebensein dieser Mordqualifikationsmerkmale muss man sich bei der Beurteilung der Strafbarkeit des „Kannibalen von Rotenburg“ aber nicht auseinandersetzen, wenn man nicht § 211 StGB Mord, sondern § 216 StGB Tötung auf Verlangen als für die Aburteilung einschlägige Norm erachtet!
Die Behauptung des BGH, das ernstliche und ausdrückliche Verlangen des daraufhin Getöteten sei für den Täter nicht „handlungsleitend“ gewesen - was immer das und in welcher Intensität im Einzelfall das sein mag und sogar sein müsste, um vor den Augen des BGH Gnade zu finden -, wird von ihm in seinem Urteil nicht einmal ansatzweise begründet. 

Aber selbst wenn man sich auf den vom BGH eingenommenen Standpunkt stellt, dass das ernstliche und ausdrückliche Verlangen des daraufhin Getöteten für den jeweiligen Täter „handlungsleitend“ gewesen sein müsse, dann kann man dessen Vorliegen im Falle des Kannibalen von Rotenburg durchaus als gegeben annehmen: Meiwes hatte nicht nur selber im Internet eine Annonce aufgegeben, dass er gerne jemanden schlachten und zum „In-sich-Aufnehmen“ - um ihn so nah wie möglich bei sich zu haben - verspeisen würde. Er hatte auch in Internetforen nachgeforscht, wo sich Opfer zum Schlachten selbst anbieten. In einer einschlägigen sadistisch, masochistisch, nekrophil und ähnlich bizarr gepolten Newsgroup war der Kontakt zu 430 Interessenten zustande gekommen, darunter fünf Personen, die es ernst zu meinen schienen, u.a. zu dem 42-jährigen Berliner, der dort seinerseits inseriert hatte: „Ich biete an, mich von Euch bei lebendigem Leib verspeisen zu lassen. Keine Schlachtung, sondern Verspeisung!! Also, wer es WIRKLICH tun will, der braucht ein ECHTES Opfer!!“ 

Für ihn, so Meiwes von der Täterseite her, sei die Freiwilligkeit seines Opfers zwingende Voraussetzung bei der Vorauswahl seiner potentiellen Schlachtkandidaten gewesen.
[Im Gegensatz dazu führt der BGH im Revisionsurteil aus: „Im vorliegenden Fall war es aber der Angeklagte, der aus eigenem Antrieb zur Tötung bereite Opfer gesucht hat und B. ist lediglich darauf eingegangen, um das von ihm erstrebte Ziel einer Penisamputation zu verwirklichen. Keineswegs ging es dem B. darum, selbst getötet zu werden. Ihm kam es nur auf die Penisamputation an.“]

„Brandes hasste sein Geschlecht, und er hasste sich selbst. Befriedigung konnte er nur noch in Misshandlung und Demütigung finden. Die extremste Form einer solchen Unterwerfung ist der Tod. Für B ging die radikale Selbstverachtung darüber noch hinaus: Er wollte, dass sein Körper endgültig verschwindet. Er träumte davon, dass ihn sich jemand einverleibt“, heißt es als nachvollziehbare Deutung in STERN 18.12.02 zu diesem Fall. „Es wäre mir lieber gewesen, er hätte sich seinen Tod selbst zugefügt“, hat Meiwes vor Gericht immer wieder betont: „Essen wollte ich ihn, töten wollte ich ihn nicht.“ Das aber wollte sein Opfer! Sein Opfer habe, selbst nach der Penisamputation, „jederzeit die Möglichkeit gehabt, das Haus zu verlassen oder telefonisch Hilfe zu rufen“, so Meiwes, „aber Bernd wollte das nicht“. Das Herbeirufen eines Notarztes hat er abgelehnt. 

Nach hier vertretener Ansicht ist es für die Fallbeurteilung jedoch unerheblich, wer sich wem zuerst angeboten hatte, ob Opfer oder Täter. Als entscheidend wird in einer ersten Gesamtwürdigung erachtet, dass sich Opfer und Täter kennen gelernt hatten, weil das Opfer nach einer zuvor vorzunehmenden Penisamputation sterben und anschließend verspeist werden wollte, um vollständig zu verschwinden, und weil der „Metzgermeister“ – so das vom Täter verwendete Pseudonym, mit dem er seine Internetannonce unterzeichnet hatte - jemanden schlachten wollte. 

Das spätere Opfer suchte den tatbereiten Meiwes auf. Im Zuge des Kennenlernens nahm man nach einiger Zeit Abstand von Penisamputation und anschließender Tötung. Meiwes fuhr Brandes zur Bahnstation zurück. Dort besann sich das spätere Opfer auf Nachfrage des späteren Täters doch noch um. Beide kehrten in das Haus des Angeklagten zurück und begaben sich in den Schlachtraum, wo zunächst die Penisamputation vorgenommen wurde. Beide verspeisten den abgeschnittenen und zubereiteten Penis. Das des Lebens überdrüssige, seit langer Zeit von einem durchgängigen Todeswunsch beseelte Opfer untersagte dem Täter, einen Notarzt zu holen, weil es sterben wollte. Es wurde vereinbart, dass der Täter sein Opfer nach dessen Obsession, nach Penisamputation spurlos aus der Welt zu verschwinden, nach eingetretener Bewusstlosigkeit abstechen, schächten und dann dessen Körper durch Verspeisen verschwinden lassen solle. So ist der Täter auch vorgegangen. „Sexuell war er bei der Tötung nicht erregt“, stellt der BGH in seinem Urteil fest, gibt aber zu erkennen, dass er das Mordmerkmal des Tötens „zur Befriedigung des Geschlechtstriebes“ selbst dann noch als (möglicherweise) gegeben ansehen will, wenn sich der Täter später dazu entscheiden sollte. Das rückt im Ergebnis sehr nah an die Figur eines straflosen „dolus subsequens“ heran: Wenn ein Täter nach der Tötung seines Opfers alle Spuren bestmöglich beseitigt, ihm dabei ein schön geformter Frauenschuh in die Hände fällt, er dadurch seine Vorliebe für einen bei ihm latent vorhandenen Schuhfetischismus entdeckt und er den Schuh, während der Tötungshandlung für ihn noch ohne sexuelle Bedeutung, später dann zu seiner sexuellen Erregung einsetzt, dann würde ihm vermutlich kein Gericht unterstellen, dass er der möglichen späteren sexuellen Verwendung des Schuhes wegen die Frau getötet habe. Das ist bei der Herstellung von „Snuff-Videos“ anders, wo von vornherein gezielt getötet wird, damit sich in dieser Richtung Perverse an den Todesqualen sexuell aufgeilen können. Das war aber nicht die Intention des „Kannibalen von Rotenburg“, als er den ganzen Abend die Videokamera mitlaufen ließ.
„Auch in der Folgezeit suchte der Angeklagte immer wieder … weitere Opfer für ein Schlachten. Meist waren diese [nur für den Täter potentiellen weiteren Opfer; der Verf.] jedoch lediglich an einem Rollenspiel interessiert. Auch wenn sie sich bereits in seinem Schlachtraum befanden und zum Schlachten mit den Füßen nach oben aufgehängt waren, ließ der Angeklagte sofort von weiterem Tun ab, wenn sie dies wünschten.“, führt der BGH in seinem Urteil weiter aus. 

Daraus kann ohne Weiteres geschlossen werden, dass für den Täter der jeweilige Todeswunsch seiner Kontaktpersonen „handlungsleitend“ gewesen war: Hatte jemand das ernsthafte Verlangen geäußert, nicht nur ein ihn (oder beide?) erregendes Rollenspiel durchführen, sondern wirklich sterben zu wollen, hatte sich der Täter dazu bereit gefunden, in diesem Sinne aktiv zu werden und hatte so auch sein einziges Opfer getötet; obwohl sich für ihn auch nach BGH-Feststellung weitere Möglichkeiten der Schlachtung eines Menschen ganz real ergeben hatten! Sowie aber andere potentielle weitere Opfer, selbst wenn sie schon zum Schlachten und Ausweiden mit den Füßen nach oben aufgehängt worden waren, zu erkennen gegeben hatten, dass sie nicht mehr den zuvor verbalisierten Todeswunsch hegten, der sie veranlasst hatte, den zum Schlachten bereiten Täter in dessen Haus aufzusuchen, „ließ der Angeklagte sofort von weiterem Tun ab“; so das BGH-Urteil. Der Kannibale war also auf seinen Tötungs-, Ausweidungs- und Kannibalismuswunsch des Verspeisens eines Opfers nicht so fixiert, dass er ihn nicht hätte zurückstellen können. Wieso soll in der jeweiligen konkreten Situation der jeweilige Wunsch des (in allen anderen Fällen nur potentiellen) Opfers für den Täter dann nicht „handlungsleitend“ gewesen sein, wenn der Täter je nach Wunsch seines ihn aufsuchenden (potentiellen) Opfers die Tötungshandlung durchführte oder „sofort vom weiteren Tun abließ, wenn sie dies wünschten“?

Über eine für die Annahme einer Privilegierung nach § 216 StGB vorauszusetzende »hehre« Motivationslage des dem Sterbewilligen »assistierenden Täters« sagt der Wortlaut der Strafnorm des § 216 StGB nichts aus! Im Tatbestand wird nicht gefordert, dass das sterbewillige spätere Opfer sich von sich aus einen Täter suchen müsse, der eine solche Handlung bisher für sich nie erwogen habe und darum nicht aus irgendeinem eigenen verdeckten Antrieb heraus handeln könnte.

Da muss es erlaubt sein, die Frage zu stellen: Ist es für die Anwendung des § 216 StGB seinem dort angegebenen gesetzlichen Tatbestand nach tatsächlich erforderlich, dass der Todeswille des Opfers für den »helfenden« Täter allein „handlungsleitend“ motivierend gewesen sein muss? Kommt es auf dieses subjektive Moment wirklich an? Oder genügt das - im jeweiligen Einzelfall nachzuweisende - Vorliegen des objektiv feststellbaren Tatbestandsmerkmales des „ausdrücklichen und ernstlichen Verlangens“? Das spätere Opfer will aus dem Erleben seiner irgendwie gegründeten seelischen Notlage heraus von jemandem getötet werden, weil es – aus welchen Gründen heraus auch immer: physischen oder psychischen oder beiden – es nicht schafft, seinem Leben aus eigener Kraft ein Ende zu setzen, sei es durch Selbsttötung oder durch assistierte Selbsttötung. Darum soll ein anderer »zum Tode helfend« tätig werden.

Nach hier vertretener Ansicht kommt es bei einem auf ausdrückliches und ernstliches Verlangen des den Tod herbeisehnenden Opfers handelnden Täters nicht auf ein weiteres subjektives Moment eines „handlungsleitenden“ Agierens an. Auf jeden Fall lässt sich die unter Verweis auf einige Literaturfundstellen apodiktisch vorgetragene Meinung des BGH und der von ihm zur Stützung seiner Ansicht angeführten Lehrmeinung einiger Strafjuristen kritisch hinterfragen. Das soll hier geschehen, denn es drängt sich der (zumindest leise) Verdacht auf, dass es dem BGH contre cœur ging, dass eine für in ihrem Handlungsmotiv durchaus verständliche »Normalfälle« geschaffene gesetzliche Regelung auch - wie von der Verteidigung beansprucht - für einen normal veranlagten Menschen nicht mehr nachvollziehbaren »Ausnahmefall« einschlägig sein könnte: Der BGH fühlte sich u.a. von der sich andernfalls zwangsläufig daraus ergebenden Konsequenz gegen den Strich gebürstet, dass ein Kannibale mit „sechs Monaten bis zu fünf Jahren“ als in der Strafnorm festgelegter Rechtsfolge »davonkommen« könnte! Das dürfe nicht sein – und wenn dafür eine Strafnorm über ihren bisherigen Anwendungsbereich hinaus ausgeweitet werden muss, die sexuelle Erregung „zur Befriedigung des Geschlechtstriebes“ nicht unbedingt während der Tat vorhanden sein müsse, sondern möglicherweise später eintreten könne.
Zur Aushebelung des in soweit eindeutigen Wortlauts des Tatbestandes des § 216 StGB: „Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden, …“ durch Auslegung könnte man aber nur gelangen, wenn man der Meinung ist, dass eine über die in jeder Strafnorm zum Ausdruck kommende generelle Sittenwidrigkeit hinausgehende Sittenwidrigkeit eine vom Unrechtstatbestand her gegebene Privilegierung (Tötung auf Verlangen) zu einem qualifizierten Delikt (Mord) »heraufstufen« könne.

Es wäre für das Strafrecht nicht einmalig, wenn beim Vorliegen aller erforderlichen Voraussetzungen ein Täterhandeln hingenommen wird, ohne dass über den gesetzlich vorgegebenen Tatbestand hinaus die subtile Motivationslage des Täters weiter hinterfragt und überprüft werden müsste: Wenn zwei Halbstarke aus Langeweile oder mit räuberischer Absicht eine Person überfallen und zusammenzuschlagen versuchen, die Halbstarken bei der Auswahl ihres Opfers aber nicht vorsichtig genug gewesen waren und sich ein, wie sie dann schmerzvoll ungeahnt erleiden müssen, wehrhaftes Opfer ausgesucht haben, so darf sich der Angegriffene unter Beachtung der durch § 32 II StGB Notwehr gesteckten Grenzen wehren. Ist das Angriffsopfer schwach genug für einen aussichtsreich erscheinenden Angriff – schließlich vergreifen sich nicht einmal Halbstarke an offensichtlich Stärkeren -, es kommt aber ein wehrhafter Nothelfer hinzu, so darf der sich auf die Angreifer stürzen und mit Verteidigungswillen alles Erforderliche tun, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff auf das Opfer abzuwehren. Kommen die Angreifer dabei zu erheblichem Schaden bis hin zu ihrer Tötung, so wird dann in einem möglicherweise angestrengten Verfahren ausschließlich untersucht, ob sich das Handeln des wehrhaften Angriffsopfers oder des Nothelfers innerhalb der gesetzlich gesteckten Grenzen gehalten hat und somit als gerechtfertigt einzustufen ist, oder ob diese Grenzen möglicherweise nicht aus „Verwirrung, Furcht oder Schrecken“, was § 33 StGB noch als zulässig gelten lässt, sondern aus Wut, Rachegelüsten u.s.w. überschritten wurden, weswegen Angriffsopfer oder Nothelfer sich möglicherweise ihrerseits strafbar gemacht haben könnten. 

Auf jeden Fall wird bei rechtmäßig ausgeübter Notwehr oder Nothilfe nicht untersucht, welche Gefühle das wehrhafte Opfer oder den Nothelfer durchströmten, als sie den Angriff abwehrten. Darum heißt ein beim Repetitor gehörter Spruch: „Notwehr darf auch Spaß machen!“ Es ist durchaus denkbar, dass sowohl Angriffsopfer wie auch Nothelfer mit freudevoller Erregung bei der Sache waren: endlich konnten sie es zweien dieser brutalen Halbstarken mal so richtig zeigen! Angriffsopfer und/oder Nothelfer können sogar mit dumpfen Rachegefühlen völlig rechtmäßig gehandelt haben, wenn z.B. vordem die Freundin oder Ehefrau, an winterlich dunklem Abend von der Arbeit kommend allein auf dem Nachhauseweg, von denselben oder anderen Halbstarken überfallen worden war, ohne dass Angriffsopfer oder Nothelfer damals hatten rettend eingreifen können. Nun können sie endlich ihren schon längere Zeit mit sich herumgeschleppten Groll an den beiden Halbstarken abarbeiten! Auch wenn die mit dem Überfall auf Freundin oder Ehefrau nichts zu tun hatten. „Es hat keine »Falschen« erwischt!“ 
Möglicherweise bestehende dumpfe Rache- oder Frustgefühle, die nun – endlich! – ausgelebt werden konnten, sind völlig unerheblich für die spätere rechtliche Beurteilung und Einstufung als Notwehr- oder Nothilfehandlung, wenn die im Tatbestand genannten Grenzen eingehalten wurden. Sie werden nicht hinterfragt und können die Rechtmäßigkeit des Notwehr- oder Nothilfehandelns nicht entfallen lassen! Bei objektivem Gegebensein der für die Annahme einer Notwehr/Nothilfe vorausgesetzten Tatbestandselemente kann die objektiv gegebene Rechtfertigung nicht durch weitere möglicherweise gleichzeitig mitvorhandene subjektive Motivationsmomente eines Motivationsbündels in Rechtswidrigkeit umschlagen! Auch dann nicht, wenn Meiwes irgendwann einmal von sich gegeben hatte: „Es ist ein irres Gefühl, der Herrscher über einen anderen zu sein und ihn in Portionen zu schneiden.“
Wie bei der Überprüfung der Rechtmäßigkeit einer Handlung als Notwehr gemäß § 32 StGB vom Tatbestand her als subjektives Moment nur nach dem Verteidigungswillen des sich Wehrenden oder des Nothelfers gefragt und darum nicht weiter untersucht wird, welche möglicherweise freudevollen Gefühle das Angriffsopfer oder den Nothelfer erfüllt haben, als sie sich gegen die Angreifer erfolgreich zur Wehr setzten, so wird im gesetzlichen Tatbestand des § 216 StGB nur danach gefragt, ob der dem Todeswilligen »assistierende Täter« durch das „ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden“ ist. Wo steht denn geschrieben, dass bei einer „Tötung auf Verlangen“ der Tötende keine eigenen Interessen verfolgen dürfe?  

Wenn in einem der »durchaus verständlichen Normalfälle« ein erwachsenes Kind einem seiner schwerkranken Elternteile den Liebesdienst erweist, es von seinen Leiden erlöst und – wenn die Sache rauskommt – dafür zur Rechenschaft gezogen wird, wird nur untersucht, ob es erweislich ist, dass den Täter oder die Täterin ein „ausdrückliches und ernstliches Verlangen des Getöteten zur Tötung bestimmt“ hatte, nicht aber, ob den durch den bisher ausgebliebenen Tod bislang verhinderten Erben nicht vielleicht auch noch ein bisschen Vorfreude auf den vorgezogenen Erbfall erfüllt haben könnte: Nun könnte er sich das schon lange heiß ersehnte Cabrio doch noch kaufen, bevor dieser herrliche Sommer vorbei ist; und wer weiß, wie der nächste wird! 

Hilft ein Freund oder ein Fremder dem Todessehnsüchtigen, so wird nicht untersucht, ob den Täter bei der Ausführung der Tat vielleicht auch Allmachtsgefühle oder -fantasien durchrieselt haben könnten.

Als Konsequenz ergibt sich aus dem Ausgeführten, dass aus einer abschließenden Gesamtwürdigung der Tatumstände und der sich daraus ergebenden Rechtsfolge heraus dem „Kannibalen von Rotenburg“ für eine „tat- und schuldangemessene“ Bestrafung der auf Wunsch des Opfers vorgenommenen Tötung die Privilegierung des § 216 StGB zuzuerkennen ist. Eine Verurteilung aus § 211 StGB, wie der BGH sie erstrebt und das LG Frankfurt sie daraufhin ausgesprochen hat, wäre nach hier vertretener Ansicht ein Verstoß gegen materielles Recht und wegen des aus Art. 20 III GG abgeleiteten Übermaßverbotes wegen Unverhältnismäßigkeit sogar verfassungswidrig. 

Dass diese Ansicht richtig ist, ergibt sich aus der vergleichsweise heranzuziehenden strafrechtlichen Würdigung eines weiteren Falles von durch Schlachtfantasien angeregter Tötung: Ausgelöst durch die Tat des „Kannibalen von Rotenburg“ hatte ein „Kannibale aus Neu-Kölln“ sein späteres Opfer zu „homoerotischen Sado-Maso-Spielen“ zu sich eingeladen. Im Verlauf des dann ablaufenden Geschehens hatte er sein Opfer – vermutlich noch einverständlich - zunächst gefesselt. Dann aber hatte er, die bis dahin eingehaltene Grenze des Einverständnisses überschreitend, sein ihm vertrauendes Opfer abredewidrig und trotz dessen lauter Hilferufe mit einem Schraubenzieher angegriffen und letztlich erstochen. Auch er war von Schlachtfantasien geleitet worden. Für diese Tat ist er zu Recht wegen heimtückisch begangenen Mordes verurteilt worden, denn das Opfer hatte nur an einem es erregenden Rollenspiel teilgenommen wollen, nicht aber durch „ausdrückliches und ernstliches Verlangen“ als Einwirkung auf den Täterwillen an seiner Tötung bewusst mitgewirkt. Der "Kannibale von Koblenz" gar hatte seine Cousine ohne deren Verlangen erstickt und erdrosselt. Danach ließ er ihre Leiche ausbluten und zerstückelte sie. Teile des Körpers, der Arme und Unterschenkel briet er laut Gericht im Backofen seiner Wohnung in Rotwein und richtete dazu Reis an. Ob der Angeklagte Teile der Leiche tatsächlich verspeist hat, konnte nicht geklärt werden, allerdings blieben einige Leichenteile unauffindbar.

Das sind aber nicht die Fallgestalten des Rotenburger Kannibalenfalles! Der Fall des „Kannibalen von Neu-Kölln“, der dem Fall des „Kannibalen von Rotenburg“ in der Anfangssituation der einverständlich vorgenommenen Fesselung zunächst noch ähnelt, und der Rotenburger Fall sind danach aber in ihren Voraussetzungen und Durchführungen des Handlungsverlaufs so verschieden, dass sie selbst bei weitest gehender Interpretationsbreite der von § 211 StGB erfassbaren Straftaten nicht beide auf die qualitativ gleiche Stufe eines begangenen Mordes gestellt und gleich „tat- und schuldangemessen“ mit der zwingenden Verhängung einer lebenslangen Freiheitsstrafe geahndet werden können; was aber die - falsche, weil wegen fehlender Tat- und Schuldangemessenheit des Strafausspruches im Falle des „Kannibalen von Rotenburg“ verfassungswidrige - Konsequenz aus der BGH-Entscheidung ist. 
Noch schlimmer ist der Fall eines Kannibalen aus Purcell in den USA im Bundesstaat Oklahoma: Purcells Polizeichef David Tompkins wirft dem mutmaßlichen Mörder vor, sein Verbrechen über ein Jahr lang geplant zu haben. Er habe vorgehabt, einen Menschen zu entführen, zu vergewaltigen, zu misshandeln und dann zu töten. Anschließend habe er geplant, das Opfer zu enthaupten, dessen Blut austropfen zu lassen und sich an der Leiche erneut zu vergehen. Befragungen des Mannes und Dateien auf seinem Computer legten Ermittlern zufolge den Schluss nahe, dass er das Opfer aufessen wollte. Bevor er sich die 10-jährige Jamie für seine Tat ausgesucht habe, soll er eine Frau und einen fünfjährigen Jungen längere Zeit als potentielle Opfer observiert haben. Das könnte genau so gut in Deutschland passieren, oder ist vielleicht schon so passiert. Wären diese drei Fälle dann strafrechtlich auf eine und derselben »Qualitätsstufe«, so dass für alle drei die gleiche Strafe „tat- und schuldangemessen“ wäre? Ganz offensichtlich nicht!
Der Blick auf die Folgen macht deutlich, dass das BGH-Ergebnis in Sachen des Kannibalen aus Rotenburg unhaltbar ist! Gemeinsam ist allen drei Tötungen nur, dass die Täter sich durch Schlachtfantasien angeregt fühlten. Damit endet die Gemeinsamkeit. Während der „Kannibale von Rotenburg“ a) sein von Todessehnsüchten besessenes Opfer b) auf dessen Verlangen hin c) einverständlich tötete und d) durch Verspeisen ohne weitere Spuren auf der Welt zu hinterlassen so »verschwinden« lassen wollte, wie das Opfer(!) es sich ersehnte, hat der „Kannibale aus Neu-Kölln“ sein Opfer gegen dessen Willen heimtückisch getötet. Ein Opfereinverständnis lag in dem letzteren Fall ausschließlich hinsichtlich des Fesselungsspieles vor – so dass kein Fall einer Freiheitsberaubung gegeben war -, nicht aber hinsichtlich einer vom Täter von vornherein geplanten oder in einem »Spielerexzess« vorgenommenen Tötung. 
Und der mutmaßliche Kannibale aus den USA hat mit vis absoluta, ohne jegliches Einverständnis (der Minderjährigen) zu irgendetwas gehandelt.
Nach der erstinstanzlichen Verurteilung durch das LG Kassel wegen Totschlags und die Aufhebung dieses Urteils durch die Revisionsentscheidung des BGH wegen möglicher Verkennung von – vom BGH genau angegebenen – Mordqualifikationsmerkmalen hat das LG Frankfurt den Angeklagten genau so verurteilt, wie der BGH es vorgegeben hatte. Da fühlt man sich an die Gedichtzeile erinnert: „Mut zeiget auch der Mameluck; Gehorsam ist des Christen Schmuck.“ War es Gehorsam – oder Prozessökonomie, die das Frankfurter LG die Ansicht des BGH exekutieren ließ? Es urteilte: Meiwes habe zur Befriedigung des Geschlechtstriebes - von der Staatsanwaltschaft war die Herstellung eines „Kopf-Kinos“ zur nachträglichen Verwendung als Masturbationsgrundlage in die Verhandlung eingebracht worden - getötet und um eine andere Straftat - Störung der Totenruhe - zu ermöglichen. 

Selbstverständlich wird die Verteidigung erneut in die Revision gehen. Das ist nicht tumbe Unbelehrbarkeit nach schon einmal erhaltener schwerer Abfuhr, sondern Prozessvoraussetzung für die letzte und entscheidende Schlacht vor dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG), denn die hier aufgeworfene strafjuristische Streitfrage: „Darf § 216 StGB nur Tätern mit ausschließlich »hehren« Motiven zuerkannt werden?“, muss abschließend geklärt und der Casus daher unweigerlich vor das BVerfG gebracht und von ihm entschieden werden! 
Die Verteidigung wird also – trotz des auch ihr bekannten Ergebnisses aus der Vorentscheidung – noch einmal den BGH anrufen und sich sehenden Auges eine Abfuhr holen: nicht, weil sie auf eine Erleuchtung des Senats hoffen wird oder aus masochistischen Gründen, sondern um den Rechtsweg ausgeschöpft zu haben, weil das die Zugangsvoraussetzung dafür ist, gemäß Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4 a das Bundesverfassungsgericht mit der Behauptung anrufen zu können, der Angeklagte sei durch die öffentliche Gewalt in einem seiner Grundrechte verletzt worden. 

Man fühlt sich als Strafjurist wegen des Tötungsdelikts und des letztlich erst Rechtsklarheit schaffenden Urteils des BVerfGs unweigerlich an den Rechtsgeschichte geschrieben habenden Bluttransfusionsfall erinnert: 

Ein Ehepaar war Mitglied der "Religiösen Vereinigung des evangelischen Brüdervereins". Diese Sekte steht - wie einige andere auch - auf Grund einer speziellen Interpretation einiger Bibelzitate Bluttransfusionen aus religiösen Gründen ablehnend gegenüber. Als die Frau ihr viertes Kind zur Welt gebracht hatte, war sie durch die bei der Geburt aufgetretenen Komplikationen auf Grund des hohen Blutverlustes lebensgefährlich geschwächt. Entgegen ärztlichem Rat wollte sich weder die Patientin zur Bluttransfusion ins Krankenhaus bringen lassen, noch war der Ehemann dazu bereit, die notwendigen Hilfsmaßnahmen gegen ihren Willen zu veranlassen. Die Frau starb. Der Witwer wurde vor Gericht gestellt und in zwei Instanzen von Strafgerichten verurteilt. Das Schöffengericht der ersten Instanz verurteilte ihn wegen einer Straftat gemäß § 222 StGB "fahrlässige Tötung" (mit dem oberen Strafrahmen „... bis zu fünf Jahren ...“) zu acht Monaten Gefängnis. Hiergegen legte der Verurteilte bei diesem Gericht das Rechtsmittel der Berufung ein. Die nunmehr mit der Sache befasste nächsthöhere Instanz, die Große Strafkammer des Landgerichts, hob das Urteil der Vorinstanz auf und sprach den Angeklagten frei: Da die Ehefrau sich aus eigenem Entschluss gegen eine im Krankenhaus vorzunehmende Bluttransfusion ausgesprochen habe, habe sich der Ehemann über diesen in voller geistiger Klarheit und voller Willensfähigkeit(!) gefassten Entschluss seiner Ehefrau nicht hinwegsetzen dürfen. Die Staatsanwaltschaft (StA), die sich gerne als die "objektivste Behörde der Welt" bezeichnet, weil sie vom gesetzlichen Auftrag her auch alle zu Gunsten des jeweiligen Beschuldigten sprechenden Fakten zu sammeln hat, fand die vorstehend wiedergegebene Begründung des Landgerichts (LG) rechtsirrig - "Wo kämen wir hin, wenn jeder seinen Ehepartner verbluten lassen könnte?" - und legte darum beim zuständigen Oberlandesgericht (OLG) das Rechtsmittel der Revision ein, weil das LG angeblich das Gesetz verkannt habe. Das OLG folgte der rechtlichen Beurteilung der StA und hob darum das freisprechende Berufungsurteil des LG in dem bei ihm anhängigen Revisionsverfahren auf. Gleichzeitig verwies es die Sache zurück an eine andere Kammer der Vorinstanz. Diese neue Kammer hatte nun, das ist in § 358 StPO verfahrensrechtlich so festgelegt, die im Revisionsurteil geäußerte Rechtsansicht des ihr übergeordneten Gerichts zu beachten: Das OLG hatte ein Vergehen gemäß § 323 c StGB "unterlassene Hilfeleistung" ( ... bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe ...) als verwirklicht angesehen, weil der Ehemann aus der ehelichen Lebensgemeinschaft heraus zu dem für ihn zumutbaren Versuch verpflichtet gewesen sei, seine Ehefrau zur Einwilligung in die von dem behandelnden Arzt für notwendig erachtete Krankenhausbehandlung zu bewegen. Die nunmehr zuständige Kammer des LG verurteilte den Ehemann wegen (des vom OLG vorgegebenen) Verstoßes gegen den so genannten »Liebesparagraphen« § 323 c StGB. Das LG hielt in diesem Falle eine Geldstrafe in Höhe von DM 200,- für tat- und schuldangemessen - und nicht mehr 8 Monate Freiheitsstrafe, wie das erstinstanzlich zuständig gewesene Schöffengericht. Der Verteidiger legte nun seinerseits das Rechtsmittel der Revision ein, weil er trotz der bisherigen gegenteiligen Urteilsbegründungen glaubte, dass alle bisher in dieser Sache ergangenen Urteile auf einer Gesetzesverletzung beruhten. Der abgeurteilte Sachverhalt rechtfertige keine Bestrafung aus § 323 c StGB. Dieser erneute Revisionsantrag wurde - wen wundert's - von dem OLG als "offensichtlich unbegründet" verworfen. Das war auch nicht anders zu erwarten gewesen, denn das OLG hatte ja schon anlässlich der ersten Revision entschieden, dass eine Straftat gemäß § 323 c StGB vorliege. Da kann doch ein kleiner, unbelehrbarer Rechtsanwalt nicht ein zweites Mal mit derselben Sache kommen. So etwas ist "offensichtlich unbegründet" - und kostenpflichtig! Nunmehr konnte der Verteidiger nach Ausschöpfung des Rechtsweges - und nur deshalb hatte er das OLG noch einmal anrufen und sich die vorhersehbare Abfuhr erteilen lassen müssen - beim BVerfG eine Verfassungsbeschwerde einreichen, in der er behaupten musste, dass das Urteil unter Verletzung eines seinem Mandanten zustehenden Grundrechts zustande gekommen sei. Er berief sich diesbezüglich auf die in Art. 4 I Grundgesetz (GG) geregelte Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit, und das BVerfG gab ihm darin Recht und hob mit der ihm zustehenden Rechtsmacht die zuvor ergangenen Verurteilungen auf!

Diese langwierigen Zwischenverfahrensschritte wird die Verteidigung in dem Kannibalenfall nunmehr genau so durchlaufen müssen, damit dann das BVerfG durch seine letztgültige Entscheidung (einen gewissen) Rechtsfrieden herstellen kann. 

Man kann als Jurist nur sagen, wie der Rechtsstreit weitergehen, nicht aber, wie er letztlich ausgehen wird. „It’s not ours to foresee“, singt Doris Day in dem schönen Lied „Ce cera, cera!“ Als Historiker und da insbesondere als Mediävist habe ich mich in mittelalterlichen Studien mit (meist bäuerlichen) Weistümern befasst, Weissagungen gehören zu keinem meiner Studiengebiete. Keiner weiß etwas über die »Denke« der in Jahren mit diesem Fall befasst sein werdenden Bundesverfassungsrichter. 
Nachtrag: Zwischenzeitlich wissen wir, dass der Vorprüfungsausschuss des BVerfGs die Verfasssungsbeschwerde des „Kannibalen“ trotz der mit geschlossenen Augen zu greifenden Verfassungsverstöße - nach hier vertretener Auffassung wegen der Verletzungen sowohl des im Rechtsstaatsprinzip wurzelnden Schuld- als auch des Verhältnismäßigkeitsprinzips mit dem beiden immanenten Übermaßverbot und des Gleichbehandlungsgebotes - abgelehnt hat.

Doch die Grundrechte sind zu wichtig, um ihren Schutz allein dem an sich dazu berufenen BVerfG unkontrolliert anzuvertrauen.

Jetzt bleibt nur, auf die in Fragen der Grund- und Menschenrechte höhere Qualifikation des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg zu vertrauen, damit auch in der Kausa Meiwes mit Maßstäben der »Gerechtigkeit« geurteilt werde, nach denen eine einverständliche, von dem späteren  Opfer angestiftete und auf ausdrücklichen - zumindest ernst gemeinten - Wunsch dieses Opfers vorgenommene einverständliche Tötung nicht auf die gleiche rechtliche Stufe gestellt werde wie die als (eben nicht nach diesen Maßstäben vorgenommene) »Nachahmungstat« eines Heimtückemordes durch den „Kannibalen von Neukölln“.
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� Für Gesetzesinterpretationen haben Generationen von Juristen Auslegungsregeln� XE "Auslegungsregeln" � zur Deutung eines selbst ihnen unverständlichen oder unsinnig erscheinenden Gesetzestextes ersonnen - und so etwas gibt es gar nicht so selten! Ohne näher darauf einzugehen, seien als Methoden einer möglichen Gesetzesinterpretation die wörtliche, grammatikalische, sprachliche, systematische, auf den Sinn der speziellen Gesetzgebung abzielende teleologische, den Gesetzeswortlaut einschränkende, die über den Gesetzeswortlaut und -wortsinn hinaus extensive, die eine anstößige gesetzliche Formulierung einfach ignorierende grundgesetzkonforme und die historische Auslegung entweder einzeln oder in Kombination verschiedener Auslegungsmethoden, und wenn das alles nicht weiterhilft, eine analoge Anwendung einer gesetzlichen Bestimmung aus einem anderen Bereich mit ähnlicher Interessenslage und Interessenswertung genannt.





